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standortheimische Gehölze zulässig. Diese Einschränkung bei der Artenauswahl ist 

den Bauherren in einem Gewerbegebiet zumutbar. Die Artenauswahl ist im Anhang 

zusammengestellt. Die Pflege soll abschnittsweise erfolgen. 
 

Zur Bodenvorbereitung muss auf den Pflanzflächen feinerdereiches Oberbodenmateri-

al in einer Mächtigkeit von mindestens 0,25 m aufgebracht werden. Die zu pflanzenden 

Gehölze müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen entsprechen und aus 

standortheimischen Arten bestehen. Ausfälle sind durch gleichwertige Nachpflanzun-

gen zu ersetzen.  
 
 

Gestaltung der Freiflächen 
 

Wo mit dem Nutzungszweck vereinbar sind wasserdurchlässige Beläge zu wählen 

(z.B. Schotter, versickerungsfähiges Pflaster). Insbesondere Stellplätze sollten grund-

sätzlich versickerungsfähig ausgeführt werden.  
 

Nicht überbaubare oder befestigte Freiflächen sind naturnah zu gestalten. Dies kann 

durch eine Bepflanzung mit heimischen Gehölzen oder durch Entwicklung artenreicher 

Gras-Kraut-Fluren, die nur gelegentlich gemäht werden, erreicht werden. Hierzu wird 

die Ansaat geeigneter Saatgutmischungen aus heimischen Arten empfohlen.  
 

Aufgrund des naturnahen Umfelds und der angrenzenden freien Landschaft sind Au-

ßenbeleuchtungen ausschließlich in insektenfreundlicher Art und Weise zulässig. Dies 

betrifft die Art der Leuchtmittel (keine kurzwelligen blauen Lichtanteile), eine möglichst 

geringe Abstrahlung in die Umgebung sowie gegebenenfalls den Einbau von Bewe-

gungsmeldern und generell eine sparsame Verwendung von Außenbeleuchtungen.   

4.5.2 Eingriffsregelung gem. Naturschutzrecht – Ausgleich und Ersatz 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Rahmen der gemeind-
lichen Abwägung berücksichtigt. Die genaue Ermittlung und Beschreibung der Auswir-
kungen des Vorhabens und der Eingriffe befindet sich im Teil B Umweltbericht. 
 
 

Eingriffsminimierung 
 

Neben der Schaffung von Ausgleichsflächen erfolgt die Berücksichtigung der Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch folgende Maßnahmen: 

- Festsetzung von Vorgaben zur Gebäudehöhe, 

- Pflanzgebote an den Rändern der Baugrundstücke zur Einbindung der Bauflächen, 

- Festsetzung heimischer Gehölze, 

- Festsetzung insektenfreundliche Beleuchtung 

- Festsetzung versickerungsfähiger Beläge 

- Nutzung durch Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen. 
 
 

Ermittlung des Eingriffs und Bewertung der Eingriffsfläche 
 

Zur Ermittlung der Eingriffsintensität wurde der Vegetationsbestand erhoben und die 

Funktionen des Geltungsbereiches für den Schutz der Naturgüter bewertet (Bestands-

plan mit Eingriffsbewertung s. Anhang 2).  
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Die Eingriffsbewertung erfolgt gem. Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“. 

 

Vom Vorhaben sind überwiegend intensiv ackerbaulich genutzte landwirtschaftliche 

Flächen betroffen. 

 

 

Bewertung der Eingriffsfläche  

 

Teilfläche 1 Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume Acker, Kleingarten mit Schuppen, Feldweg, Straßenbegleit-

grün, Vorbelastung durch bestehende Hallen und Kreisstra-

ße, Kategorie I 
 

Boden tonige Braunerde, intensiv genutzt, geringes Biotop-

entwicklungspotential, Kategorie I-II 
 

Wasser Flächen mit mittlerem bis hohem, nicht vegetationsprägen-

den Grundwasserflurabstand, bedingt versickerungsfähig, 

vermutlich drainiert, Kategorie I-II 
 

Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  

 Belastungsgebieten, Kategorie I 
 

Landschaft relativ freie Lage, aber Vorbelastung durch bestehende  

Hallen und Kreisstraße, Kategorie I-II 
 

Gesamtbewertung Kategorie I 

  Flächen mit geringer bis mittlerer Bedeutung  

  für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
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Teilfläche 2 Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume Entwässerungsgraben mit sehr schmaler gewässerbeglei-

tender Hochstaudenflur, Belastung durch Feldweg, Acker 

und nahe Kreisstraße, Kategorie II 
 

Boden kleinflächiger Auenboden bzw. Gley, hohes Biotopentwick-

lungspotenzial, Kategorie II 
 

Wasser geradliniger Entwässerungsgraben, Kategorie II 
 

Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  

 Belastungsgebieten, Kategorie I 
 

Landschaft Entwässerungsgraben ohne wesentliche landschaftsbildprä-

gende Bedeutung, Kategorie II 
 

Gesamtbewertung Kategorie II 

  Flächen mit mittlerer Bedeutung  

  für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 Ermittlung Eingriffsschwere 

Gewerbegebiet,  GRZ  0,35: Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 

 

 

Festlegung Ausgleichsfaktor  

Der Ausgleichsfaktor wird aufgrund nur einzelner Vermeidungsmaßnahmen und wegen 

hoher Versiegelung (GRZ 0,8) im oberen Bereich festgesetzt. 

 

 

Ermittlung Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarf 

 

 Eingriffs- Ausgleichs- Ausgleichs- 

Teilflächen fläche faktor bedarf   

 

Teilfläche 1 4.418 qm  x 0,5 2.209 qm 

Teilfläche 2 130 qm x 1,0 130 qm 

       

Summe   2.339 qm 

 

 

Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs 

 

  Ausgleichsfläche 1 (Fl. Nr. 2005, Gmkg. Hohenstadt 1.915 qm) 

 

Entwicklungsziel:  Streuobstwiese 

 

Maßnahmen:  Pflanzung von 15 Obstbäumen als Hochstamm, Extensivierung 

der Grünlandnutzung 

 

Pflege: Grünlandmahd durch ein- bis zweimaligen Schnitt pro Jahr (ab 

01.07.) mit Abtransport von Mähgut, ohne Düngung und Pflanzen-

schutz (Ausnahme Obstbäume in den ersten 5 Jahren). Alternati-

ve: Extensive Schafbeweidung 
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Ausgleichsfläche 2 (Fl. Nr. 1883, Gmkg. Hohenstadt 424 qm) 

 

Entwicklungsziel:  artenreiche Gras-Kraut-Flur 

 

Maßnahmen:  Einstellung der regelmäßigen Grünlandnutzung 

 

Pflege: Mahd alle zwei Jahre ab 15.08. (50 % der Fläche jährlich wech-

selnd)  

 

  Damit ist der Ausgleichsbedarf abgedeckt. 

4.6 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich und in dessen Umfeld sind keine Bodendenkmäler bekannt. Auch 

Baudenkmäler, gegenüber denen das Vorhaben eine bedrängende oder verunstalten-

de Wirkung ausüben würde, sind nicht vorhanden.  

5. Auswirkungen der Planung und Flächenbilanz 

Gesamtfläche des Geltungsbereichs  

Gewerbegebiet 4.209 qm 

Verkehrsflächen 332 qm 

Summe 4.541 qm 
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-

leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) (§ 1 Aufgabe, Begriff 

und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, 

§ 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung) 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Die Gemeinde Pommelsbrunn plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein 

Gewerbegebiet. Hiermit sollen die Voraussetzungen zur Ansiedlung eines Gewerbebe-

triebes geschaffen werden. Die Grundflächenzahl beträgt 0,8. Die zulässigen Schal-

limmissionen sind durch Emissionskontingente eingeschränkt. 

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die vorgesehene Erschließung des Gewerbegebietes durch Nutzung einer bestehen-
den Zufahrt ist die aus Sicht der Umwelt günstigste Erschließungsalternative. Hierzu 
gibt es keine sinnvolle Alternative.  

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-

gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkun-

gen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen auf Biotopverbund etc.).   

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern 



Gemeinde Pommelsbrunn 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Hohenstadt" 

 

 

 

12 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die 

nach europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt 

sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a), c) und d) 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

-  Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet (Bio-

topkartierung, Landschaftsplan).  

 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die o.g. Schutzgüter. Die einzelnen Schutzgüter 

wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei die Vorbelastungen 

berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter wurden die Wirkungen des Vorha-

bens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 

umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose.  

 

Die Auswirkungen wurden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

• Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz und die DIN 18005 bzw. TA Lärm wurden durch 

Einschränkung der zulässigen Emissionen berücksichtigt. Das Bayerische Natur-

schutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maßnahmen und Aus-
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gleichsmaßnahmen berücksichtigt. Das Wasserhaushaltsgesetz wurde durch Entwäs-

serung im Trennsystem berücksichtigt. 

4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedin-

gungen beeinflusst werden. 

 
Bewertungskriterien sind: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die 

wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-

räume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

Wohnfunktion 

 

Nördlich der Kreisstraße grenzt ein Allgemeines Wohngebiet an. Hier besteht eine ho-

he Empfindlichkeit hinsichtlich gesunder Wohnverhältnisse. 

 

Funktionen für die Naherholung 

 

Der Geltungsbereich hat eingeschränkt Funktionen für die Naherholung. Südlich des 

Geltungsbereichs befinden sich im Außenbereich geduldete private Kleingärten, die 

der Allgemeinheit nicht zugänglich sind. Vorbelastungen sind die Kreisstraße. Der Gel-

tungsbereich hat damit insgesamt geringe Bedeutung für die Naherholung.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

 

Der Betrieb des Gewerbegebiets verursacht Lärm- und Schadstoffimmissionen. Aus 

diesem Grund sind die zulässigen Schallimmissionen im Gewerbegebiet einge-

schränkt. Damit ist sichergestellt, dass die schalltechnischen Orientierungswerte der 

DIN 18005 im angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet eingehalten werden.  

 

Auswirkungen auf die Naherholung 

 

Mit der Bebauung des Gewerbegebietes gehen siedlungsnahe und straßennahe Frei-

flächen verloren.  
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Zur Minimierung des Eingriffs sind Eingrünungsmaßnahmen vorgesehen, so dass wei-

ter reichende Auswirkungen auf das Landschaftsbild und das Naturerleben durch die 

gewerbliche Nutzung verringert werden.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Der gesamte Geltungsbereich ist überwiegend intensiv als Acker genutzt. Im östlichen 

Teil befindet sich ein kleiner Kraut- und Gemüsegarten mit einem Nebengebäude. Pa-

rallel zur bestehenden Zufahrt verläuft ein geradlinig ausgebauter Entwässerungsgra-

ben mit nur sehr schmaler Ufervegetation. 

 

Der Geltungsbereich hat überwiegend geringe Bedeutung für die Pflanzen- und Tier-

welt, nur der Wegseitengraben stellt einen etwas höherwertigeren Lebensraum dar.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch das geplante Baugebiet gehen ca. 0,4 ha Ackerflächen und wenige Meter eines 

begradigten Entwässerungsgrabens verloren. 

 

Für den Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Abschätzung durchge-

führt. 

 

Der Geltungsbereich ist aufgrund seines Zustands nicht als Habitat für geschützte Ar-

ten geeignet. Mit seltenen Arten ist aufgrund der Nähe zu bestehenden Hallen und der 

Kreisstraße nicht zu rechnen. Auch der Entwässerungsgraben stellt aufgrund seines 

Zustands und der Lage kein Habitat für streng geschützte Pflanzen- oder Tierarten dar. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit   
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4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

 

Im Geltungsbereich liegen intensiv als Acker genutzte Böden aus Opalinuston. Diese 

Böden sind von geringer Naturnähe, haben geringe Seltenheit und ein geringes Bioto-

pentwicklungspotential. Insofern sind Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit als gering 

einzustufen. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Aufgrund der hohen Grundflächenzahl ist mit einem Verlust von Böden von ca. 0,4 ha 

zu rechnen.  

 

Der Wirkraum betrifft ausschließlich den Geltungsbereich. Bodenverunreinigungen an-

grenzender Flächen sind nicht zu erwarten. 
 

Vermeidungsmaßnahmen sind aufgrund der hohen Versiegelung nur bedingt möglich. 

Als Vermeidungsmaßnahmen ist die Schaffung von Grünflächen vorgesehen, wo sich 

Bodenfunktionen regenerieren können. 
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind nur die Grundwasserverhältnisse 

planungsrelevant. Dauerhafte Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. 
 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

 

Beschreibung und Bewertung 
 

Der Grundwasserhaushalt wird von den wenig durchlässigen Tonschichten im Unter-

grund geprägt. Durch den tonigen Untergrund besteht ein relativ hoher Geschütztheits-

grad des tiefer liegenden Grundwassers. Wasserschutzzonen sind nicht vorhanden.  
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Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung kommt es auf ca. 0,4 ha des Vorha-

bensbereiches zu einem (Teil-)Verlust von Infiltrationsflächen und damit zu einer Re-

duzierung der Grundwasserneubildung.  

 

Vermeidungsmaßnahmen sind die Maßnahmen zur getrennten Abführung unbelaste-

ten Oberflächenwassers.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen haben lokale Bedeutung als Kaltluftentste-

hungsgebiete, aber keine überörtlichen Funktionen für den Luftaustausch oder als 

Frischluftleitbahn. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Bebauung der Freiflächen gehen örtlich bedeutsame klimatische Ausgleichs-

funktionen verloren.  

 

Durch die Ausweisung als Gewerbegebiet und die damit verbundene Unzulässigkeit 

stark belasteter Industriegebiete sind keine erheblichen Auswirkungen durch Luftbelas-

tungen auf die westlich vorhandene Wohnnutzung zu erwarten.  

 

Als klimatisch wirksame Vermeidungsmaßnahmen sind Pflanzgebote nach Norden 

vorgesehen, die zu einer Bindung von Staubpartikeln beitragen. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  
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4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild wird nach folgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 
Der Geltungsbereich ist als intensiv landwirtschaftliche genutzte Fläche frei von beson-

deren landschaftsbildprägenden Elementen und durch bestehende Hallen und die 

Kreisstraße sowie die Bahnlinie vorbelastet. Bedingt durch die Lage am Rand der Peg-

nitzaue mit hoher Fernwirksamkeit besteht jedoch entsprechende Empfindlichkeit ge-

genüber negativer Veränderung.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Das geplante Gewerbegebiet führt zu einer Veränderung des Landschafts- bzw. Orts-

bildes durch Gebäude und Verkehrsflächen.  
 
Als Vermeidungsmaßnahme werden in den Randbereichen der Baufläche nach Nor-

den Pflanzungen von Gehölzen zur Gestaltung und zum Sichtschutz vorgesehen.  

Zur Begrenzung der Gebäudehöhe ist eine Höhenfestsetzung enthalten. 
 

 
Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.7 Kultur- und Sachgüter 

Im Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich keine Bodendenkmale oder sonstige 

Kulturgüter.  

4.8 Fläche 

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Es liegen keine verfügba-

ren Innenentwicklungspotenziale oder andere verfügbare Freiflächen innerhalb von 

Gewerbegebieten vor. Die Gewerbegebiete in der Gemeinde Pommelsbrunn sind prak-

tisch vollständig bebaut.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Planung ändert sich die Art der Nutzung der Fläche. Die Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche im Gemeindegebiet erhöht sich um ca. 0,5 ha. Als Vermeidungsmaßnah-

me ist eine dichte Bebauung mit hoher Grundflächenzahl vorgesehen. 
 
Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben.  
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4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 

und dessen Umfeld nicht vorhanden. Die Aue der Pegnitz mit ihrem Überschwem-

mungsgebiet liegt deutlich südlich der Fläche und südlich der Bahnlinie.  

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind ausgeschlos-

sen. Es sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Natu-

ra 2000-Gebieten zur Folge haben könnten. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die Entsorgungsein-

richtungen der Gemeinde gesichert. Zur Rückhaltung von Oberflächenwässern ist ein 

Regenrückhaltebecken westlich vorgesehen.  

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Nutzung erneuerbarer Energien durch Sonnenkollektoren ist festgesetzt. 

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

Durch die Planung werden ca. 0,5 ha landwirtschaftliche Fläche beansprucht. Möglich-

keiten zur Wiedernutzung brach gefallener Gewerbeflächen oder zur Umnutzung von 

Konversionsflächen bestehen im Gemeindegebiet nicht.  

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Pommelsbrunn stellt für den Geltungsbereich kei-

ne besonderen Zielaussagen dar. 

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der 

folgenden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-

weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-

tel 4 ausführlich dargelegt. Während der Bauarbeiten ist nicht mit erheblichen Beein-

trächtigungen zu rechnen, da die Zufahrt zur Baustelle über die bestehenden Zufahrten 

möglich ist.  

 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 
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Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-

gen  

 

Die Auswirkungen werden durch Einschränkung des Gewerbegebietes insoweit ge-

mindert, dass die einschlägigen Vorgaben und Auflagen des Bundesimmissions-

schutzgesetztes bzw. der Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden. 

Bezüglich des Lärms erfolgt eine Kontingentierung der zulässigen Emissionen. Hin-

sichtlich der Emissionen von Licht, Luftschadstoffen, Wärme und Strahlung aufgrund 

der Art des Vorhabens und den Abständen zu schutzwürdigen Immissionsorten keine 

erheblichen Belastungen zu erwarten. Hier erfolgen falls erforderlich auf der Ebene der 

Baugenehmigung entsprechende Auflagen und Vorgaben.  

 

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

 

Die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde und des Landkreises sowie überregiona-

ler Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und ausreichend, um erhebliche Auswir-

kungen durch Abfälle zu vermeiden. 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Katastro-

phenfällen zu rechnen ist. Die Karte der Georisiken des Bayer. Landesamts für Umwelt 

weist für den Bereich keine spezifischen Georisiken nach. Die entsprechenden Risiken 

auch hinsichtlich möglicher Katastrophen werden durch anlagenspezifische Auflagen 

im Rahmen der Baugenehmigung minimiert. Diese sind durch die einschlägigen tech-

nischen Vorschriften und Brandschutzvorschriften geregelt. 

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

 

Die Kumulierung hinsichtlich des Lärms mit dem bestehenden Industriegebiet und des 

Steinbruchs wird im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Es 

wird sichergestellt, dass auch in Summation mit den bestehenden Lärmemissionen die 

schalltechnischen Orientierungswerte in der nächstgelegenen schutzwürdigen Bebau-

ung nicht überschritten werden. 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden.  

 

Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden. 
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7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Die detaillierten Aussagen zur Eingriffsminderung und -vermeidung, zur Eingriffsbewer-

tung und die Ermittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen finden sich in Kap. 4.5 des 

Teils A der Begründung. Es sind etwa 0,2 ha Ausgleichsfläche erforderlich und ver-

bindlich festgesetzt. 

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit der Fortführung der landwirtschaftlichen 

Nutzung zu rechnen. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, 

damit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Ab-

hilfemaßnahmen ergriffen werden können.  

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitoring 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-

hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen.  

 

Als Monitoringmaßnahme wird die Prüfung der Flächen zur Wasserrückhaltung durch 

stichprobenartige Begehung nach Starkregenereignissen vorgeschlagen. Das Monito-

ring hat ein Jahr nach Bebauung zu erfolgen, weitere Kontrollprüfungen sind im Turnus 

von 5 Jahren vorzusehen.  

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren.  

 

 

2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Nach Umsetzung des Bau- und Verkehrsflächen verbleiben überwiegend Auswirkun-

gen geringer Erheblichkeit, auf das Schutzgut Boden und Landschaft sind Auswirkun-

gen mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 

Die Auswirkungen werden durch Festsetzungen und Ausgleichsmaßnahmen verringert 

bzw. wirksam ausgeglichen. 

 

 
 

Guido Bauernschmitt 

Landschaftsarchitekt und Stadtplaner SRL 
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Anhang 1 

 

Artenliste standortheimischer Gehölze für Freiflächengestaltung 

 

 

 a) Großbäume 

  Acer platanoides Spitzahorn 

  Acer pseudoplatanus Bergahorn 

  Carpinus betulus Hainbuche 

  Tilia cordata Winterlinde 

 

 b) Mittelgroße und kleine Bäume 

  Acer campestre Feldahorn 

  Betula pendula Birke 

  Prunus avium Vogelkirsche 

  Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

 c) Sträucher 

  Cornus sanguinea Hartriegel 

  Corylus avellana Hasel 

  Crataegus laevigata Weißdorn 

  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

  Ligustrum vulgare Liguster 

  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 

  Rosa canina Hundsrose 

  Salix caprea Salweide 

  Sambucus nigra Holunder 
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Anhang 2 

 

Bestandsplan mit Eingriffsbewertung (maßstabslos) 
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VERFAHRENSVERMERKE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ............................ die Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
............................ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der
Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom ................. hat durch Auslage in
der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
............................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
 ............................ wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
 ............................ bis ............................ öffentlich ausgelegt.
Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekannt gemacht.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............................ den
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
 ............................  als Satzung beschlossen.

 

(Siegel) Gemeinde Pommelsbrunn, den .............................

.........................................................
Jörg Fritsch
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Gemeinde Pommelsbrunn, den .............................

.........................................................
Jörg Fritsch
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

(Siegel) Gemeinde Pommelsbrunn, den .............................

.........................................................
Jörg Fritsch
Erster Bürgermeister
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Öffentliche Verkehrsflächen

B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005  

 

 

 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

 1.1 Gewerbegebiet mit Einschränkungen (§ 8 BauNVO)  

 1.2 Gliederung des Baugebiets - Emissionskontingente (§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

  Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren immissionswirksames, 

flächenhaftes Emissionsverhalten die in den folgenden Tabellen „Emissionskontingente 

tags und nachts in dB(A)/m²“ angegebenen Emissionskontingente LEK nach 

DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ weder tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten: 

Emissionsfläche Emissionskontingent [dB(A)/m²] 

Bezeichnung 

Fläche innerhalb der 

Kontingentfläche 

[m²] 

Tag  

(LEK,tags) 

Nacht  

(LEK,nachts) 

GEe Wird ergänzt   

 

 2. Maß der baulichen Nutzung 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

 2.1 Grundflächenzahl GRZ (§§ 16, 17 und 19 BauNVO): 0,8  

 2.2 Höhenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

  Die maximale traufseitige Wandhöhe beträgt 7,0 m, die max. Gebäudehöhe 10,0 m. 

Gemessen wird von der Oberkante Fertigfußboden bis zur Schnittlinie Außenkante 

Außenwand/Oberkante Dachhaut bzw. dem höchsten Punkt des Gebäudes. Die Höhe 

des Fertigfußboden Erdgeschoß darf maximal 30 cm über der Höhe der 

Erschließungsstraße sein. Bezugspunkt ist die Mitte der zur Straße hin orientierten 

Gebäudeseite. 
 
 

 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

 3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

  Es gilt eine offene Bauweise, bei der auch Einzelgebäude über 50 m zulässig sind. 

3.2 Baugrenze siehe Planeintrag (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

  Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
 

 4. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung der Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 4.1 Ausgleichsflächen nach § 1a Abs. 3 BauGB 

Dem naturschutzrechtlichen Eingriff durch die Bau- und Verkehrsflächen werden 

außerhalb des Geltungsbereichs folgende Ausgleichsflächen zugeordnet: 

  Ausgleichsfläche 1 (Fl. Nr. 2005, Gmkg. Hohenstadt, 1.915 qm (TF)) 

Entwicklungsziel: Extensiv genutzte Streuobstwiese  

Maßnahmen:  

- Pflanzung von 15 Obstbäumen als Hochstamm 

- Extensive Pflege des Grünlands durch 1-2-maligen Schnitt pro Jahr (ab Anfang Juli) 

mit Abtransport Mahdgut (oder extensive Schafbeweidung) 

- Düngung und Pflanzenschutz sind für die zu pflanzenden Obstbäume in den ersten 

fünf Jahren zulässig, darüber und danach ist auf Düngung und Pflanzenschutzmittel zu 

verzichten 

   

 

Ausgleichsfläche 2 (Fl. Nr. 1883, Gmkg. Hohenstadt, 424 qm (TF)) 

Entwicklungsziel: Gras-Kraut-Flur 

Maßnahmen:  

- Mahd alle 2 Jahre ab 15.08. (50% der Fläche jährlich wechselnd) 

 4.2 Versiegelung/Freiflächengestaltung 

  Wo mit dem Nutzungszweck vereinbar sind wasserdurchlässige Beläge zu wählen 

(z.B. Schotter, versickerungsfähiges Pflaster). Nicht befestigte Freiflächen sind 

naturnah zu gestalten. 

 4.3 Flächen mit Begrünungsbindung / Pflanzgebote Baum-/Strauchhecken 

Im Bereich der Begrünungsbindung sind mind. 5 m breite Grundstücksflächen als 

freiwachsende Hecken mit heimischen Bäumen und Sträuchern gem. Artenliste in der 

Begründung zu bepflanzen (Baumanteil mind. 10 %). 

 4.4 Es sind ausschließlich insektenfreundliche Außenbeleuchtungen zulässig. 

 

 

 5. Sonstige Festsetzungen 
 5.1 Befristete Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Sobald das Gewerbegebiet nach Westen erweitert wird, ist die im Planeinschnitt 
festgesetzte Folgenutzung zulässig. 
 
 

C. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. BayBO) und 

Gestaltungsfestsetzungen 

 1. Dachform Hauptgebäude: Satteldach (SD) 

  Dachdeckung mit grundwasserschädlichen Materialien (z.B. Kupfer, Blei) sind 

unzulässig. 

Die Dächer der Hauptgebäude sind zu mind. 20% mit Fotovoltaikanlagen auszustatten. 

 2. Dachneigung Hauptgebäude: 10 – 20 Grad 

 3. Einfriedung und Geländeanpassung 

  Einfriedungen sind transparent mit Maschendraht oder Drahtgitterzäunen zulässig. 

Max. Zaunhöhe 2,0 m. Geländeanpassungen und Auffüllungen sind zulässig, 

allerdings nur zum Ausgleich der Höhendifferenz zwischen dem bestehenden Gelände 

und der künftigen Erschließungsstraße bzw. dem rückwärtigen Geländeanschluss. 

 

 

D. Hinweise 

 1. Grenzabstände bei Bepflanzungen 

  Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten: 

  Gehölze bis zu 2,0 m Höhe – mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze 

  Gehölze über 2,0 m Höhe – mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze 

 2. Denkmalpflege 

  Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf 

hingewiesen werden, dass bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche 

Funde nach dem Bayer. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt 

für Denkmalpflege gemeldet werden müssen. 

  Archäologische Bodendenkmäler genießen den Schutz des BayDSchG, insbesondere 

Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2. 

 3. Auf zufließendes Hangwasser wird hingewiesen. 
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Umgrenzung von Flächen zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (Externe Ausgleichsfläche)

Entwicklungsziel:
Gras-Kraut-Flur
Maßnahmen:
- Mahd alle 2 Jahre ab 15.08.
  (50% der Fläche jährlich wechselnd)

Umgrenzung von Flächen zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (Externe Ausgleichsfläche)

Entwicklungsziel:
Extensiv genutzte Streuobstwiese
Maßnahmen:
- Pflanzung von 15 Obstbäumen als Hochstamm
- Extensive Pflege des Grünlands durch 1-2-maligen Schnitt pro Jahr 
  (ab Anfang Juli) mit Abtransport Mahdgut (oder extensive Schafbeweidung)
- Düngung und Pflanzenschutz sind für die zu pflanzenden Obstbäume in den ersten fünf
  Jahren zulässig, darüber und danach ist auf Düngung und Pflanzenschutzmittel zu
  verzichten 


